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Beteiligungsertrags-

befreiung 

Mindestbeteiligungs-

quote 

1 Überblick 

Zu diesem Kapitel finden Sie im Online Training 

folgende interaktive Elemente: 

1 praktische Übung 

 

Werden Gewinne einer Kapitalgesellschaft an eine andere Kapitalgesellschaft ausgeschüttet 

oder veräußert eine Kapitalgesellschaft Anteile einer anderen Kapitalgesellschaft, sind die 

Erträge bei der empfangenden Körperschaft grundsätzlich steuerbefreit. Diese sogenannte 

Beteiligungsertragsbefreiung – im Wesentlichen geregelt in § 8b KStG – gewährleistet, 

dass eine mehrfache Belastung derselben Erträge mit Körperschaftsteuer weitestgehend 

vermieden wird. Andernfalls würde mit jeder weiteren Gesellschaft in einer Beteiligungs-

kette die Steuerbelastung steigen. Die folgende Grafik soll den Regelungszweck für die 

Körperschaftsteuer nochmals verdeutlichen:  

 

Diese früher im Rahmen der Körperschaftsteuer bedingungslose Freistellung wurde durch 

die Einführung von § 8b Abs. 4 KStG an eine Mindestbeteiligungsquote geknüpft. Dem-

nach muss zu Beginn eines Kalenderjahres1 eine unmittelbare Beteiligung von mindes-

tens 10 % an einer anderen Kapitalgesellschaft bestehen, damit laufende Erträge steu-

erfrei vereinnahmt werden können. Diese Regelung gilt für laufende Beteiligungserträge 

(Dividenden), die nach dem 28.02.2013 zufließen.2 

Hinweis: Die Regelung des § 8b Abs. 4 KStG wurde vom BFH als verfassungskonform ein-

gestuft.3  

  

 

1  Für unterjährige Erwerbe vgl. Rz. 11b 
2  Die Regelung wurde als Reaktion auf die drohenden Steuerausfälle aufgrund der EuGH-Rechtsprechung (Urteil 

v. 20.10.2011, Rs. C-284/09, Kommission/Deutschland, EU:C:2011:670, DStR 2011, 2038) zur abgeltenden 

Wirkung der Kapitalertragsteuer für beschränkt Steuerpflichtige eingeführt. Die deutsche Praxis der Besteuerung 

von Dividenden, die an ausländische und damit beschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften gezahlt werden, 

wurde als Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit i. S. d. Art. 64 AEUV erachtet.  
3  BFH, Urteil v. 18.12.2019, I R 29/17, BStBl. II 2020, 690. Die Vorinstanz (FG Hamburg, Gerichtsbescheid v. 

06.04.2017, 1 K 87/15, EFG 2017, 1117, DStZ 2017, 661) kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Vorschrift 

des § 8b Abs. 4 KStG nicht verfassungswidrig ist. 

1 
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Aufbau des § 8b KStG 

Hinweis: Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Investmentsteuerreformgesetz4 

wurde die Frage diskutiert, ob die Streubesitzregelung in § 8b Abs. 4 KStG (= keine Steu-

erbefreiung für Dividenden) auf Veräußerungsgewinne ausgeweitet und somit auch die Ver-

äußerung von Streubesitzanteilen steuerpflichtig werden soll. Dies wurde allerdings im ver-

abschiedeten InvStRefG nicht umgesetzt. 

 

 

Für Zwecke der Gewerbesteuer sind § 8 Nr. 5, § 9 Nr. 2a, Nr. 7 und Nr. 8 GewStG zu 

beachten, die die Freistellung der Beteiligungserträge an eigene Bedingungen knüpfen.  

Aufgebaut ist die Beteiligungsertragsbefreiung wie folgt: 

 

  

 

4  Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung (Investmentsteuerreformgesetz – InvStRefG) v. 19.07.2016, 

BGBl. I 2016, 1730. 
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Tatbestände der lau-

fenden Beteiligungs-

erträge 

Mindestbeteiligungs-

quote 

Schachtelstrafe 

2 Laufende Beteiligungserträge 

Zu diesem Kapitel finden Sie im Online Training  

folgende interaktive Elemente: 

17 praktische Übungen 

 

2.1 Körperschaftsteuer 

Als laufende Beteiligungserträge i. S. d. § 8b Abs. 1 und 4 KStG gelten folgende Er-

träge: 

 Dividenden und sonstige Bezüge gem. § 20 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG (sonstige Gewinn-

anteile, Genussrechte, verdeckte Gewinnausschüttungen),  

 Bezüge aus Kapitalherabsetzung oder Liquidation, soweit kein Nennkapital zurück-

gezahlt oder das steuerliche Einlagekonto vermindert wird (§ 20 Abs. 1 S. 1 

Nr. 2 EStG) sowie 

 Bezüge i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 9 und 10 Buchst. a EStG (Leistungen, die den Di-

videnden ähneln). 

 Des Weiteren sind gem. § 8b Abs. 1 S. 5 KStG auch laufende Beteiligungserträge aus 

Veräußerungen/Abtretung von Dividendenscheinen (§ 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 

Buchst. a und § 20 Abs. 2 S. 2 EStG) sowie  

 Ausgleichzahlungen an körperschaftsteuerpflichtige Minderheitsgesellschaf-

ter im Rahmen einer Organschaft.5 

Hinweis: Die Steuerbefreiung gilt grundsätzlich nicht für Ausschüttungen eines REIT (Real 

Estate Investment Trust), da REITs gem. § 19 Abs. 3 REITG nicht der Körperschaftsteuer 

unterliegen und deshalb die Vermeidung etwaiger Mehrfachbelastung unnötig ist. 

2.1.1 Beteiligung beträgt mindestens 10 % 

Erhält eine Kapitalgesellschaft (Anteilseigner) laufende Beteiligungserträge von einer 

anderen Kapitalgesellschaft, so sind diese gem. § 8b Abs. 1 KStG beim Anteilseigner 

grundsätzlich steuerbefreit. Für Erträge, die nach dem 28.2.2013 zufließen, ist aller-

dings Voraussetzung für die Steuerbefreiung, dass die Beteiligung zu Beginn des Kalender-

jahres mindestens 10 % beträgt. 

Die oben vorgestellte vollumfängliche Steuerbefreiung wird allerdings aus wirtschaftlicher 

Sicht teilweise zurückgenommen, weil fünf Prozent, der nach § 8b Abs. 1 S. 1 f. und 

S. 5 KStG steuerbefreiten Erträge gem. § 8b Abs. 5 S 1 KStG als nichtabzugsfähige Be-

triebsausgaben qualifiziert werden (sog. Schachtelstrafe). Bemessungsgrundlage für 

die Bestimmung der Höhe der nichtabzugsfähigen Betriebsausgaben i. S. d. § 8b Abs. 5 

S. 1 KStG ist der Bruttobetrag der Bezüge.6 

Beispiel: Die A-GmbH erhält von der B-GmbH (an der die A-GmbH seit Jahren zu 20 % 

beteiligt ist) eine Ausschüttung i. H. v. 100.000 €. Bemessungsgrundlage für die Ermittlung 

 

5  Weiterführende Ausführungen finden Sie im Online-Training „Organschaft“. 
6  Tatsächlich angefallene Betriebsausgaben sind hingegen vollumfänglich abzugsfähig, vgl. Rz. 9. 

5 

6 

7 

7a 
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